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Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz

Vertragsarztsitz

Filialen



Vertragsarztsitz

§ 95 Abs. 1 SGB V:
1An der vertragsärztlichen Versorgung nehmen zugelassene Ärzte und zugelassene 
medizinische Versorgungszentren sowie ermächtigte Ärzte und ermächtigte ärztlich 
geleitete Einrichtungen teil. 2Medizinische Versorgungszentren sind fachübergreifende, 
ärztlich geleitete Einrichtungen, in denen Ärzte, die in das Arztregister ... eingetragen 
sind, als Angestellte oder Vertragsärzte tätig sind. 3Eine Einrichtung nach Satz 2 ist 
dann fachübergreifend, wenn in ihr Ärzte mit verschiedenen Facharzt- oder 
Schwerpunktbezeichnungen tätig sind; sie ist nicht fachübergreifend, wenn die Ärzte 
der hausärztlichen Arztgruppe nach § 101 Abs. 5 angehören und wenn die Ärzte oder 
Psychotherapeuten der psychotherapeutischen Arztgruppe nach § 101 Abs. 4 
angehören. 4Sind in einer Einrichtung nach Satz 2 ein fachärztlicher und ein
hausärztlicher Internist tätig, so ist die Einrichtung fachübergreifend. 5Sind in einem 
medizinischen Versorgungszentrum Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen, die 
an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig, ist auch eine kooperative 
Leitung möglich. 6Die medizinischen Versorgungszentren können sich aller zulässigen 
Organisationsformen bedienen; sie können von den Leistungserbringern, die auf Grund 
von Zulassung, Ermächtigung oder Vertrag an der medizinischen Versorgung der 
Versicherten teilnehmen, gegründet werden. 7Die Zulassung erfolgt für den Ort der 
Niederlassung als Arzt oder den Ort der Niederlassung als medizinisches 
Versorgungszentrum (Vertragsarztsitz).

©  RA Dr. Martin Rehborn, Sozietät Dr. Rehborn* Rechtsanwälte, Dortmund



„Standort“



Filialbildung

§ 98 SGB V – alt –
(2) Die Zulassungsverordnungen müssen Vorschriften 

enthalten über
1.   …,
13. die Voraussetzungen, unter denen nach den 

Grundsätzen der Ausübung eines freien Berufes die 
Vertragsärzte angestellte Ärzte, Assistenten und 
Vertreter in der vertragsärztlichen Versorgung 
beschäftigen dürfen oder die vertragsärztliche 
Tätigkeit gemeinsamausüben können,



Vertragsarzt
Filialbildung

§ 98 SGB V – alt –
(2) Die Zulassungsverordnungen müssen Vorschriften 

enthalten über
1.   …,
13. die Voraussetzungen, unter denen nach den 

Grundsätzen der Ausübung eines freien Berufes die 
Vertragsärzte angestellte Ärzte, Assistenten und 
Vertreter in der vertragsärztlichen Versorgung 
beschäftigen dürfen oder die vertragsärztliche 
Tätigkeit an weiteren Ortenausüben können,



Vertragsarzt
Filialbildung

Stadt Münster

Stadt Osnabrück

Filiale 2
=„Nebenbetriebsstätte“

Dr.M

(Haupt-)Praxis
= „Betriebsstätte"

Dr. M
Urologe

Stadt Greven

Filiale 1
=„Nebenbetriebsstätte“

Dr.M



Vertragsarzt
Filialbildung

§ 24 Abs. 3 Ärzte-ZV idF des VÄndG

Vertragsärztliche Tätigkeiten außerhalb des 
Vertragsarztsitzes an weiteren Orten sind zulässig, wenn 
und soweit 

1. dies die Versorgung der Versicherten an den weiteren Orten 
verbessert und

2. die ordnungsgemäße Versorgung der Versicherten am Ort des 
Vertragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird.

…



§ 17 Abs. 1a BMV-Ä

„... Zur Sicherung der Versorgungspräsenz 
am Vertragsarztsitz und den weiteren Orten 
sollen Mindest- und/oder Höchstzeiten an 
den weiteren Orten festgelegt werden.“

Vertragsarzt
Filialbildung



Geltung im MVZ ?

§ 15a Abs. 3 Satz 1 BMV-Ä

„... gelten für Medizinische 
Versorgungszentren entsprechend“

Vertragsarzt
Filialbildung



KV-übergreifende Berufsausübungs-Richtlinie

� für KV-übergreifende Filiale/Zweigpraxis

� auch für KV-übergreifende Berufsausübungsgemeinschaft

� § 2  Abs.1: Es gilt das Recht am Ort der Leistungserbringung

� § 4: Abrechnung am Ort der Leistungserbringung

� § 6: Honorarbescheide durch die KV, bei der abgerechnet wurde



Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz

Arbeits- und 

Kooperationsverträge



„Angestellte“ im MVZ

Regelungen im Arbeitsvertrag: 

- Fortbildungspflicht § 95 d Abs. 5 SGB V
- Mitgliedschaft in KV (§ 77 Abs. 3 SGB V ab 1.1.2005)
- keine Alterszugangsgrenze – auch für niedergelassene Ärzte – mehr (VÄndG)
- Altersgrenze: Ende des Quartals, in dem Vollendung des 68. Lj., § 95 Abs. 7 SGB V
- „Gründerbonus“: weggefallen
- – Konkurrenzschutzklausel ?–
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeitgeber ist Träger des MVZ
Arbeitnehmer ist in das Arztregister eingetragener Facharzt
Arbeitsvertrag:

– Weisungsfreiheit der Ärzte in medizinischen Fragen 
– Vorrang berufsrechtlicher Belange !!!
– Weisungsfreiheit hinsichtl. Mitgliedschaft in KV
– Verpflichtung, ärztl. Leitung zu übernehmen
– Schweigepflicht ggüber Träger
– Tätigkeitsbereich
– Arbeitszeit (!!)
– Urlaub
– Vergütung [Tarifvertragsgebundenheit,  Tantiemen ?]



Mögliche Fallstricke bei der Kooperation mit 
niedergelassenen Ärzten!

1. Unzulässige Ausweitung des Versorgungsauftrages?

2. Entgegenstehendes Landesrecht ?

3. Scheinselbständiger Arzt im Krankenhaus? (Vgl. z.B. SG 
Dortmund, Urt. v. 12.1.2006, S 10 RJ 307/03, das krankenhaus 2006, 310)

4. Verstoß gegen BO-Ä

Kooperationsverträge



Kooperationsverträge

§ 31 M-BO
Unerlaubte Zuweisung von Patientinnen und 
Patienten gegen Entgelt

Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, für die 
Zuweisung von Patientinnen und Patienten oder 
Untersuchungsmaterial ein Entgelt oder andere 
Vorteile sich versprechen oder gewähren zu lassen 
oder selbst zu versprechen oder zu gewähren.



„Eine Augenklinik verstößt gegen die Berufsordnung 
für Ärzte in Rheinland-Pfalz und handelt damit 
wettbewerbswidrig, wenn sie niedergelassenen 
Augenärzten für die prä- und postoperative 
Untersuchungvon Patienten im Zusammenhang mit 
Kataraktoperationen die Zahlung einer 
Zuweisungspauschale (hier: 52 Euro) ankündigt oder 
gewährt.“
(OLG Koblenz, Urt. v. 20.5.2003 – 4 U 1532/02, GesR 2004, 150; tlw. 
einschränkend OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.11.2004 – I-20 U 30/04, GesR 2005, 330 
für Sondersituation „Modellvorhaben nach § 73a SGB V“)

Kooperationsverträge



„Zahlt eine Klinik für die postoperative Nachsorge an 
niedergelassene Ärzte Pauschalentgelte, stellen diese 
regelmäßig keine Weitergabe von der Klinik 
zustehendem Honorar für ärztliche Leistungen dar, 
sondern der Sache nach ein Entgelt für die vorher 
erfolgte Zuweisung stationärer Patienten.“
(OLG Schleswig, Urt. v. 4.11.2003 – 6 U 17/03, GesR 2004, 27)

Kooperationsverträge



Kooperationsverträge

Probleme:

� Wettbewerbswidrigkeit für Krankenhaus und Arzt 
[Unterlassung, Schadenersatz]

� Steuerhinterziehung [Umsatz- und Gewerbesteuer durch Arzt, 
Beihilfe – evtl. Mittäterschaft – durch „Krankenhausträger“]

� Berufsrechtswidrigkeit – Nichtigkeit des Vertrages gem § 134 
BGB, Rückabwicklung



Recht

Inanspruchnahme von 
Leistungen bei Erbringen 
einer (zulässigen) Gegen-
leistung
bei
Angemessenheit von 
Leistung und Gegen-
leistung

Unrecht

Leistungen ohne Gegen-
leistung

Leistungen bei unange-
messener Gegenleistung

Angemessene Gegenlei-
stung unter „falscher 
Flagge“

Kooperationsverträge



Kooperationsverträge

Achtung!

Kern leistungen sollen nur durch angestellte Ärzte 
des Krankenhausträgers, nicht durch „eingekaufte“ 
Leistungen niedergelassener Vertragsärzte möglich 
sein; Gesamtverantwortung dürfe nicht bei einem 
Dritten sein!

BSG, Urteil v. 28.02.2007 – B 3 KR 17/06 R, SozR 4-2500 § 39 Nr. 8 

Rn 22)



Kooperationsverträge

Achtung!
Ambulante Operationen des Krankenhausträgers 
sollen (wegen bestimmter Regelungen im AOP-
Vertrag und im Hinblick auf die Nicht-Geltung 
von § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 KHEntgG/BPflV) 
nicht durch niedergelassene Vertragsärzte möglich 
sein !
LSG Niedersachsen, Urteil v.30.04.2008 – L 1 KR 103/07, 
Voraussichtlich GesR 2008, Heft 10 (nicht rechtskräftig; Revision beim 
BSG anhängig)



Kooperationsverträge

Achtung!
Inwieweit durch spezifische Vertragsgestaltung 
von den Zulassungsgremien dennoch 
Inkompatibilität im Einzelfall angenommen wird, 
bleibt abzuwarten.

(z.B. Ambulantes Operieren im KH für den KH-
Träger, daneben Durchführung dergleichen OP‘s
in eigener Praxis; gleichzeitige Tätigkeit in eigener 
Praxis und – angestellt – im MVZ???)



Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz

Steuerrechtliche 

Aspekte



Körperschaftssteuer

Grundsatz:

Körperschaftssteuerpflichtigkeit („Einkom-
mensteuer des Unternehmens“), soweit keine 
Befreiung kraft Gesetzes

Keine generelle Befreiung für medizinisch-
ärztliche Leistungen !



Körperschaftssteuer im Leistungsaustausch

Die entgeltliche (Mit-) Überlassung eines 
medizinischen Großgerätes und nicht-ärztlichen 
medizinisch-technischen Personals an eine 
ärztliche GP durch ein Krankenhaus im Sinne 
des § 67 Abs. 1 AO 1977 stellt einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb dar.

(BFH, Urt. v. 6.4.2005 – I R 85/04, GesR 2005, 352)



Gewerbesteuer

GewStG § 2 Steuergegenstand

(1)Der Gewerbesteuer unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, 
soweit er im  Inland betrieben wird. Unter Gewerbebetrieb ist ein 
gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
zu verstehen. Im Inland betrieben wird ein Gewerbebetrieb, soweit 
… 

(2)Als Gewerbebetrieb gilt stets und in vollem Umfang die Tätigkeit
der Kapitalgesellschaften (insbesondere Europäische Gesellschaf-
ten, Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung), Genossenschaften 
einschließlich … . Ist eine Kapitalgesellschaft ...



Gewerbesteuer

GewStG § 3 Befreiungen

Von der Gewerbesteuer sind befreit 
…
20. Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, 
Einrichtungen zur vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger 
Personen und Einrichtungen zur ambulanten Pflege Kranker und 
pflegebedürftiger Personen, wenn …



Gewerbesteuer

Achtung:

Während die gezahlte Gewerbesteuer bislang den Gewinn 
der Kapitalgesellschaft minderte, hat der Gesetzgeber mit 
der Unternehmenssteuerreform 2008 die Möglichkeit, die 
Gewerbesteuer als Betriebsausgabe in Abzug zu bringen, 
beseitigt.

Art. 2 Nr. 2 c) des Unternehmenssteuerreformgesetzes v. 
14.8.2007, BGBl. I, 1912.
Vgl. auch Michels, ZMGR 2008, 19 ff.



Gemeinnützigkeit und MVZ ?

• Aufbringung der Mittel nur aus freien Rück-
lagen oder Darlehen

• Verhinderung des Mittelverlusts
• Dauerhafte Rückführung der Mittel muss 

gesichert sein
• Gefährdet schon die „bloße“ Hingabe einer 

Bürgschaft für das MVZ die Gemein-
nützigkeit ?



§ 95 Abs. 2 Satz 5 SGB V

Für die Zulassung eines medizinischen Versorgungszentrums 
in der Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts ist
außerdem Voraussetzung, dass die Gesellschafter selbst-
schuldnerische Bürgschaftserklärungenfür Forderungen von 
Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen 
das medizinische Versorgungszentrum aus dessen 
vertragsärztlicher Tätigkeit abgeben; dies gilt auch für 
Forderungen, die erst nach Auflösung des medizinischen 
Versorgungszentrums fällig werden.

Bürgschaft als Gründungsvoraussetzung



„in der Rechtsform einer juristischen Person“

Kapitalgesellschaften u.ä.
• Aktiengesellschaft
• GmbH
• KG auf Aktien
• Genossenschaft (Zulässigkeit fraglich)
• e.V. (Zulässigkeit fraglich)
• Stiftung

Bürgschaft als Gründungsvoraussetzung



� Reicht eine Bürgschaft in bestimmter (begrenzter) 
Höhe ?

� Ggfls.: Erhöhung der Bürgschaft als Voraussetzung 
für die Genehmigung der Anstellung weiterer Ärzte ?

� Bürgschaft für bereits existierende MVZ‘s bzw. bei 
Erweiterung bereits existierender MVZ‘s ? – ggfls: 
eingeschränkt ?

Bürgschaft als Gründungsvoraussetzung



� Gemeinnützigkeitsproblem !!!
� Haftung der gemeinnützigen Mutter für 

Verbindlichkeiten der nicht-gemeinnützigen 
Tochter bedeutet:

� Es werden Gelder, die der 
Gemeinnützigkeitsbindung (der Mutter) 
unterliegen für nicht-gemeinnützige Zwecke 
(Sanierung/Entschuldung/Abwicklung der nicht-
gemeinnützigen Tochter) verwendet.

� Das ist mit Gemeinnützigkeitsrecht unvereinbar!

Bürgschaft als Gründungsvoraussetzung



Gemeinnützigkeitsschädlichkeit einer Bürgschaft –
per se ?

HGB § 251 Haftungsverhältnisse

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, 
Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus 
Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus 
Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung 
von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten zu vermerken; sie dürfen in 
einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, 
wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.



Gemeinnützigkeit ?

Medizinisches Versorgungszentrum nach § 95 SGB V als 
Einrichtung der Wohlfahrtspflege i.S.d. § 66 AO

„Nach einer Entscheidung der obersten Finanzbehörden des Bundes 
und der Länder können die MVZ bei Vorliegen der übrigen 
Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit Zweckbetriebe nach § 
66 AO sein. Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens zwei Drittel 
der Leistungen hilfsbedürftigen Personen i.S.d. § 53 AO zugute 
kommen. Eine Beurteilung als Zweckbetrieb nach §§ 65, 67 AO 
kommt hingegen nicht in Betracht.“

OFD Frankfurt am Main
Rundverfügung vom  26.09.2006 S 0184 A - 11 - St 53



Achtung:

Gefahr der Betriebsaufspaltungdurch Nutzung einer 
der Gemeinnützigkeitsbindung unterliegenden 
Immobilie für nicht gemeinnützigen Zweck

Vgl. Ziff. 3 Satz 2-4 zu § 64 AEAO

Körperschafts- und Gewerbesteuer
Gemeinnützigkeit des MVZ ?



Bürgschaft als Gründungsvoraussetzung
Ausschluss des Gemeinnützigkeitsrisikos

• Lösung I: Betrieb des MVZ als „Eigenbetrieb“?

• SG Marburg: Jedenfalls unzulässig bei Betrieb durch 
Gebietskörperschaft – Begründung übertragbar auf 
alle KH-Träger, die MVZ mit derselben Gesellschaft 
betreiben wollen

• Zunehmende KV-Praxis: wie oben – keine Lösung, 
jedenfalls Abklärung mit KV/Zulassungsgremien 
erforderlich !



Bürgschaft als Gründungsvoraussetzung 
Ausschluss des Gemeinnützigkeitsrisikos

• Lösung II: Gründung/Umwandlung der 
(gewerblichen) MVZ-Tochtergesellschaft in 
eine gemeinnützige (g)GmbH

• Satzungsänderung
• Abklärung mit Betriebs-Finanzamt (Cave: 

Zeitdauer !)
• Anzeige an KV/Zulassungsgremien erforder-

lich !



Bürgschaft als Gründungsvoraussetzung
Ausschluss des Gemeinnützigkeitsrisikos

• Lösung III : (insbesondere bei bereits eingetretenem 
Mittelverlust/Betriebsverlusten auf Dauer) ???:

• Neugründung einer gemeinnützigen MVZ-GmbH

• Abklärung der Gemeinnützigkeit mit Betriebs-
Finanzamt (Cave: Zeitdauer !)

• Verkauf der (gewerblichen) MVZ-GmbH an die (neu 
gegründete) MVZ-TrägergGmbH unter Ausgleich 
der Verbindlichkeiten

• Anzeige an KV/Zulassungsgremien erforderlich !



Gemeinnützigkeit
-vieles ist noch ungeklärt !

-ku 2007, 211



Umsatzsteuerpflicht im MVZ erbrachter Leistungen ?

• Grundsatz: Ärztliche Leistungen sind 
umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 14 UStG)

• Das gilt wegen des Grundsatzes der sog. 
steuerlichen Neutralität unabhängig von der 
Rechtsform, in der die Leistungen erbracht 
werden 
(BFH, UR 2004, 472 [474]; EuGH, UR 2002, 15 -Ambulanter Pflegedienst Kügler
GmbH)



Umsatzsteuer im Leistungsaustausch Krankenhaus/MVZ

§ 4  UStG
Steuerbefreiung bei Lieferungen und sonstigen 
Leistungen
Von den unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind 
steuerfrei:

…
16. die mit dem Betrieb der Krankenhäuser, 
Diagnosekliniken und anderen Einrichtungen ärztlicher 
Heilbehandlung, Diagnostik oder Befunderhebung ... 
eng verbundenen Umsätze, wenn ...



Umsatzsteuerpflicht 
Lösungsmöglichkeit

• Organschaft herstellen 

– Mehrheitsbeteiligung

– maßgeblicher Einfluss
– identische Geschäftsführung

– finanzielle und wirtschaftliche Eingliederung
(zu den Anforderungen und Grenzen jüngst BFH, UR 2007, 302)

©  RA Dr. Martin Rehborn, Heike Thomae, Sozietät Dr. Rehborn* Rechtsanwälte, Dortmund



Das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz

Gesellschaftsform und 

-beteiligung



Vertragsärzte im MVZ

Eigene Zulassung erforderlich

Drei Modelle denkbar:
- nur Vertragsärzte als Gesellschafter [allg. anerkannt]
- Vertragsarzt erbringt Leistungen als Freiberufler (auch) für MVZ

(mehrere Auftraggeber erforderlich) [KV Bayern, fraglich in KV Baden-
Württemberg]

- Leistungserbringung jedenfalls am Standort des MVZ, nicht in 
Vertragsarztpraxis  

- „Ruhende Zulassung“ [KV‘en Bayern, Brandenburg (?), Nordrhein und 
Schleswig-Holstein]

Problem: Rückerhalt der Zulassung bei Ausscheiden?
Problem: „Gründerstatus“



Medizinische Versorgungszentren

§ 95 Abs. 1 SGB V:

... 6Die medizinischen Versorgungszentren können sich 
aller zulässigen Organisationsformen bedienen; sie 
können von den Leistungserbringern, die auf Grund von 
Zulassung, Ermächtigung oder Vertrag an der 
medizinischen Versorgung der Versicherten teilnehmen, 
gegründet werden…



Zulässige Organisationsformen ?
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Zulässige Organisationsformen für MVZ

I. Kapitalgesellschaften u.Ä.
• Aktiengesellschaft
• GmbH
• (KG auf Aktien)
• Nicht: Genossenschaft
• (auch nicht:e.V.)

II. Personengesellschaften
• Gesellschaft bürgerlichen Rechts (BGB-Gesellschaft)
• Partnerschaftsgesellschaft
• Nicht: OHG, KG

Praktisch:  Krankenhausträger werden ein MVZ in aller
Regel nur in Form einer AG oder GmbH 
betreiben !!!



Umsatzsteuerpflicht 
Lösungsmöglichkeit

• Organschaft herstellen 

– Mehrheitsbeteiligung
– maßgeblicher Einfluss
– identische Geschäftsführung
– finanzielle und wirtschaftliche Eingliederung

(zu den Anforderungen und Grenzen jüngst BFH, UR 2007, 302)

• Daher: i.d.R. auch keine Mitgesellschafter

©  RA Dr. Martin Rehborn, Heike Thomae, Sozietät Dr. Rehborn* Rechtsanwälte, Dortmund



Danke !

Kontakt: Dr. Martin Rehborn

Fachanwalt für Medizinrecht
Sozietät Dr. Rehborn * Rechtsanwälte
Westenhellweg 40-46
44137 Dortmund
0231/91599-12 oder 0173/2839765 
vorz.m.rehborn@rehborn-do.de
www.dr.rehborn.de


